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V orbemerkungen

1. Imposanter Leistungsnachweis, aber. •.

Wer als Schweizer im Ausland jammert, wird verständlicherweise 
belächelt. In der Tat deuten zahlreiche Indikatoren, die als Ausdruck 
einer gesunden Wirtschaft gelten, darauf hin, dass unsere Position auch 
verglichen mit anderen Ländern (fast und noch) beneidenswert ist. Nur 
stichwortartig sei an das hohe Bruttosozialprodukt pro Kopf der Bevöl­
kerung, den entsprechend hohen Lebensstandard, an die relativ kleine 
Zahl von Arbeitslosen, an die geringe Inflationsrate und die verglichen 
mit andern Staaten nach wie vor nicht überrissene Steuerquote, aber 
auch an den minimen Ausfall an Arbeitsstunden infolge Streiks und 
anderes mehr, erinnert. Kein Wunder denn auch, dass nach der 
umfassenden Erhebung, die das EMF (European Management Forum) 
in Genf jährlich über die Wettbewerbsposition von gegen 30 Ländern 
durchführt (wobei über 300 Kriterien berücksichtigt bzw. ausgewertet
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Es wäre vermessen, in diesem Rahmen einen auch nur annähernd 
umfassenden Überblick über die Probleme der internationalen Wett­
bewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft geben zu wollen. Allzu vielschich­
tig sind die Einflüsse, allzu gross sind die Unterschiede zwischen und 
sogar innerhalb der einzelnen Branchen. Ich gehöre auch zu jenen, die 
im Unternehmer das Pferd sehen, das den Karren zieht, und die 
deshalb ihr ganzes wirtschaftspolitisches Credo auf die Erfahrung 
stützen, dass in derselben Umwelt, unter denselben sogenannten Rah­
menbedingungen, der eine Erfolg hat, der andere in Schwierigkeiten 
erstickt. Wir werden uns solcher Beispiele in den Schlussfolgerungen 
zu erinnern haben. Das schliesst indessen nicht aus, dass Anhalts­
punkte über die Wettbewerbsstellung unserer Wirtschaft als Ganzes 
für Unternehmer und Exponenten der Wirtschaftspolitik (Verbände, 
Staat) gleichermassen wichtig sind.

Ich konzentriere mich darauf, in einem ersten Teil Entwicklung und 
heutigen Stand des Leistungsausweises unserer Wirtschaft in kurzen 
Zügen zu skizzieren. Im zweiten Teil wird es darum gehen, an einigen 
Beispielen zu zeigen, dass die Schweiz im Laufe der Jahre Wettbe­
werbsvorteile verloren hat und anhaltend im Begriffe ist, ihre Position 
(teils fast fahrlässig) zu schwächen. Im dritten Teil geben wir uns 
Rechenschaft über Chancen zur Behauptung bzw. Stärkung der Wett­
bewerbskraft unserer Wirtschaft.



werden), die Schweiz zusammen mit den USA und Japan in der 
Spitzengruppe liegt.

Fragt man nach den Ursachen dieser privilegierten Stellung, so 
stossen wir auf hinlänglich bekannte Besonderheiten, von denen einige 
wiederum nur stichwortartig, und ohne Rangfolge, in Erinnerung 
gerufen werden sollen:
- kluge Geldmengenpolitik der Nationalbank;
- liberale Aussenwirtschaftspolitik;
- auf allen Stufen gut ausgebildete und mehrheitlich einsatzfreudige, 

loyale Mitarbeiter;
- grösstenteils vernünftige und massvolle Gewerkschaften;
- viele Klein- und Mittelbetriebe, die Flexibilität und Überschaubar­

keit positiv auszuwerten wissen;
- verglichen mit andern Staaten (noch) relativ grosser Freiraum für 

unternehmerische Initiative;
- hoher Stellenwert von Forschung und Entwicklung;
- eine im allgemeinen integre und dienstbereite öffentliche Verwal­

tung;
- Rechtssicherheit und politische Stabilität.

Solche und andere «Standortvorteile» vermögen allerdings über zwei 
Entwicklungstendenzen nicht hinwegzutäuschen. Erstens geraten Teile 
unserer Wirtschaft im Zuge des weltweiten Strukturwandels mehr und 
mehr in Bedrängnis, und zweitens büsst unsere Wirtschaft als Ganzes 
relativ, d.h. verglichen mit andern Ländern, Vorteile ein. Mit dem 
Verlust von Wettbewerbsvorteilen befassen wir uns später. Generell 
bedrängt wird indessen insbesondere jener Sektor, der uns hier am 
nächsten liegt, nämlich die Industrie. Das zeigt sich sowohl in der Zahl 
der Erwerbstätigen als auch in der wirtschaftlichen Wertschöpfung. 
Während die Zahl der Erwerbstätigen in unserer Industrie zwischen 
1960 und 1973 beträchtlich gestiegen war, ist sie seither unter den 
Stand von 1960 gesunken. Demgegenüber verzeichnete der Dienstlei­
stungssektor eine weitere Zunahme, indem die Zahl der Erwerbstäti­
gen heute um 64% über dem Stand von 1960 und um 12% über jenem 
von 1973 liegt. Das reale Bruttoinlandprodukt wuchs gesamtwirtschaft­
lich im Jahresdurchschnitt 1974 bis 1984 um 0,5%. (Zwischen 1946 und 
1970 hatte die jährliche Zuwachsrate durchschnittlich 4,7% betragen.) 
Demgegenüber sank es im sekundären Sektor um 1,1%, während es im 
tertiären Sektor um 2% zunahm. Innerhalb der Industrie schrumpften 
insbesondere die Uhren (-8,2%), Bergbau und Steinbruch (-4%), 
aber auch der Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau (-1,7%) 
überdurchschnittlich, während beispielsweise die chemische Industrie
4



2. ... die Schweiz gibt Wettbewerbs vorteile preis

2.1 Fiskalbelastung

Eskalation der Steuerquote
Es trifft zu, dass die sogenannte Steuerquote, d.h. die Belastung 

durch Steuern und obligatorische Sozialversicherungsabgaben gemes­
sen am Bruttoinlandprodukt, in der Schweiz noch tiefer liegt als in 
zahlreichen vergleichbaren Staaten (Tabelle 1). Daraus folgern Bun­
desrat und Parlament immer wieder, es könnten ohne Schaden weiter­
hin Steuern und Lohnprozente erhöht oder neu eingeführt werden. Die 
Politiker übersehen dabei, dass als Folge der fiskalischen Eskalation 
der letzten 20 Jahre (Tabelle 2) die Belastungsquote in keinem ver­
gleichbaren Land so stark gestiegen ist wie bei uns. Die Schweiz hat
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(+2,1%) sowie die Kunststoffverarbeitung (+3%) ihre Position auszu­
bauen wussten.

Ich darf es mir hier ersparen, eingehend darzulegen, worauf die 
Schwierigkeiten der Industrie in der westlichen Welt - Prof. Dr. Fran­
cesco Kneschaurek spricht von einer «erlahmenden Entwicklungsdyna­
mik der westeuropäischen Volkswirtschaften» - zurückzuführen sind. 
Kurz zusammengefasst spiegeln sich darin die beiden Erdölschocks, 
Wechselkursschwankungen, ferner Überkapazitäten, teils als Folge 
von Marktsättigungen, teils als Folge des rasanten Aufholens Japans, 
immer mehr auch der NIC’s (New Industrialized Countries), und 
dementsprechend der verschärfte Kampf um Marktanteile, oft unter 
Inkaufnahme unausreichender Margen und entsprechender Verluste. 
Zudem dürften eine veränderte, nicht unbedingt positivere Einstellung 
weiter Teile der Bevölkerung zur Technik und - im Zuge der «Grünen 
Welle» - zur industriellen Produktion überhaupt ihre Wirkung, aller­
dings wiederum in der Schweiz gleichermassen wie in andern westli­
chen Industriestaaten, nicht verfehlt haben und künftig noch verstär­
ken. Für Dr. Peter Rogge stecken wir in einer «Krise der europäischen 
Gesellschaft, die aus Sorge um die Erhaltung des Bestehenden allzu 
konservativ geworden ist, die aus Angst vor der Veränderung durch 
das Kommende verlernt hat, innovativ zu sein».

Welches sind nun spezifische Tendenzen, die unsere schweizerische 
Position im internationalen Wettbewerb zusätzlich negativ beeinflusst 
haben und beeinflussen? Ich greife drei Beispiele heraus.



Zeit für gezielte Steuererleichterungen
Aber selbst angenommen, die eine oder andere Steuererleichterung 

würde bewirken, dass sich die Steuerquote (vorübergehend) zurück­
bilde, so wäre eine solche Entwicklung nur positiv zu werten. Wann, 
wenn nicht heute, sollen denn die Voraussetzungen hiezu überhaupt 
gegeben sein? Wir könnten damit die Ausgangslage verbessern für eine 
Zeit, in der sich der Staat dann erneut (wie bisher immer wieder)
6

steuerliche Wettbewerbsvorteile gegenüber andern Staaten eingebüsst, 
auf die sie im stets härteren Konkurrenzkampf dringend angewiesen 
wäre.

Zwei Tendenzen halten leider an und sind bedenklich. Erstens 
wird die von Wissenschaftern und Politikern seit Jahren geforderte 
Lösung der langfristigen Probleme unseres Systems der sozialen 
Sicherheit laufend vertagt und dafür mit neuen Lohnprozenten einfach 
die Finanzierung neuer Ansprüche auf Zeit sichergestellt. Zwischen 
1960 und 1984 haben sich die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
aufzubringenden obligatorischen Lohnprozente von knapp 5% auf 
über 10% erhöht. In jüngster Zeit sind mit der Einführung des Obliga­
toriums der beruflichen Vorsorge, mit der Revision der Invalidenversi­
cherung und neuerdings mit der Einführung einer sogenannten Mutter­
schaftsversicherung neue Belastungen dazugekommen. Natürlich kann 
man einige Lohnpromille, isoliert betrachtet, als bescheidenes Opfer 
qualifizieren. Vergessen wir aber nicht, dass es stets kleine Schritte 
waren, die sich rasch folgten und dann mittelfristig zu jener Eskalation 
der Fiskalbelastung führten, von der oben die Rede war. Zweitens 
werden Forderungen auf gezielte Steuererleichterungen, mit denen der 
Goodwill des Steuerzahlers sowie die Innovations- und Investitionsbe­
reitschaft gefördert werden könnten, einfach mit dem stereotypen 
Einwand abgeblockt, es müsste gleichzeitig für die davon zu erwarten­
den angeblichen Steuerausfälle Kompensation durch Erhöhung oder 
Einführung neuer Steuern geboten werden. Solche mit dem Rechen­
schieber programmierten und zusammengezählten Zahlen sind von 
rein theoretischem, ja ich möchte sagen von spielerischem Gehalt. Ob, 
wo und wie sich allenfalls eine Kompensation auf drängt, ist dann zu 
entscheiden, wenn wir wissen, wann sich welche Entlastungen tatsäch­
lich negativ auswirken, und ob die befürchteten Ausfälle nicht durch 
die positive Beeinflussung des Steuersubstrats weitgehend wettge­
macht werden, ja sogar Mehreinnahmen bringen. Es geht deshalb nicht 
an, begründete Steuererleichterungen durch die Drohung mit neuen 
«Steuern auf Vorrat» zu vertagen.



2.2 Arbeitskosten und Arbeitsvertragsrecht

ausserordentlicher Aufgaben in ausserordentlicher Höhe annehmen 
muss. Wenn wir uns heute bloss mit dem vom Bundesrat anvisierten 
Ziel einer Stabilisierung der (Staats- und) Steuerquote begnügen, 
versäumen wir die Chance zur Schaffung günstiger psychologischer, 
finanz- und volkswirtschaftlicher Voraussetzungen für die Bewältigung 
noch anspruchsvollerer Zeiten. Wer aus solchen Erwägungen die Mil­
derung leistungs- und wettbewerbshemmender Elemente in unserer 
Steuerordnung fordert (sei es im Bereich der direkten Steuern, der 
Warenumsatzsteuer oder der Stempelabgaben), der wird allerdings 
ebenso konsequent für die weitere Verflachung des Ausgabenwachs­
tums durch eiserne Ausgabendisziplin und die Steigerung der Effizienz 
in den öffentlichen Verwaltungen und Betrieben einzustehen haben. 
Andernfalls könnte er sich dem Vorwurf aussetzen, den Weg des 
geringsten Widerstandes zu gehen und eine wachsende Verschuldung 
in Kauf zu nehmen. Ein solches Rezept taugt heute nicht. Wohl hat 
sich erfreulicherweise die Schulden- und Zinsbelastung in den letzten 
Jahren zurückgebildet (Tabellen 3 und 4). Ein strenger Massstab bleibt 
indessen aus denselben Überlegungen, die heute für eine Senkung der 
Steuerquote sprechen, unerlässlich. Fremde Mittel dürften - gleich wie 
in privaten Unternehmungen - höchstens zur teilweisen Finanzierung 
von Ausgaben mit Investitionscharakter, keinesfalls aber zur Mitfinan­
zierung von Konsumausgaben eingesetzt werden. Es liegt denn auch 
auf der Hand, welche Konsequenzen der 2-Mrd.-Überschuss der Bun­
desrechnung 1986 haben müsste: keine Lockerung der Ausgabendiszi­
plin, sondern gezielte Steuererleichterungen und (mindestens relati­
ver) Schuldenabbau.

Hohe Lohnstückkosten
Die Statistiken über Arbeitskosten sind vielfältig und zum Teil 

verwirrlich. Nominelle Werte, beispielsweise über Bruttostunden­
löhne, Personalzusatzkosten u.a., sagen nicht viel aus. Aussagekräf­
tige Vergleiche müssen anderes, wie etwa Inflationsraten, Arbeitspro­
duktivität, Wechselkursverschiebungen, mitberücksichtigen. So berei­
nigte Zahlenreihen deuten darauf hin, dass die Schweiz in den letzten 
zehn Jahren Wettbewerbsvorteile gegenüber den meisten westlichen 
Konkurrenzländern eingebüsst hat. Interessante Hinweise finden sich 
beispielsweise in einem Aufsatz von Bruno Widmer in der Schweizeri-
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Problematische Indexbindungen
Leider wird nun aber gerade die Problematik rechtlicher und fakti­

scher Indexbindungen von Löhnen und Renten nach wie vor verkannt. 
Während viele Verträge in der privaten Wirtschaft noch mehr oder 
weniger flexible Lösungen zulassen, sind im staatlichen Bereich (ein­
schliesslich der staatlichen Betriebe und Anstalten) die Regelungen 
zwingend und starr. Im neuen Beamtengesetz, das die eidgenössischen 
Räte in der Wintersession 1986 verabschiedet haben, konnte in letzter 
Minute eine Formulierung eliminiert werden, aus der leicht der 
Anspruch auf (vollen) Teuerungsausgleich hätte abgeleitet werden 
können. Die entsprechende Bestimmung lautet jetzt: «Die Besoldung, 
der Ortszuschlag und die Kinderzulagen unterliegen einem Teuerungs­
ausgleich nach Massgabe eines allgemein verbindlichen Bundesbe­
schlusses.» Auch dieses Zugeständnis geht, verglichen mit den meisten
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sehen «Arbeitgeber-Zeitung» Nr. 32 vom 7. August 1986. Bemerkens­
wert ist nicht bloss das hohe Lohnkostenniveau, sondern insbesondere 
auch die Verschlechterung unserer Wettbewerbsposition gemessen an 
den sogenannten Lohnstückkosten. Diese berücksichtigen äusser den 
Lohnkosten die Wertschöpfung je Arbeitsstunde (Tabelle 5). Widmer 
sieht die wichtigsten Ursachen unseres Wettbewerbsverlustes im hohen 
inländischen Lohnkostenauftrieb, in den Wechselkursverschiebungen 
sowie in der geringen Arbeitsproduktivität. Deren Zuwachsrate von 
1,5% im Durchschnitt der letzten Jahre ist in der Tat wesentlich 
geringer als jene in andern Industrienationen (Tabelle 6). Sie schwankt 
zudem ausserordentlich stark zwischen Branchen und Betrieben. In 
diesem Zusammenhang weist F. Kneschaurek in einer Analyse über 
«Die schweizerische Maschinenindustrie im weltweiten Strukturwan­
del» («Management-Zeitschrift» 54, 1985, Nr. 1), ferner auf die 
Schwierigkeit bzw. häufig die Unmöglichkeit hin, höhere Lohnkosten 
über Preiserhöhungen abzuwälzen, weshalb die Lohn- und Lohnne­
benkosten einen immer grösseren Teil der gesamten Wertschöpfung 
beanspruchen. Es versteht sich, dass solche Entwicklungen vor allem 
arbeitsintensive Branchen und Betriebe hart treffen, die Frage nach 
Standortverlegungen auslösen können oder (und) den Zwang zu kapi­
talintensiver Produktion, zu Rationalisierungen und höherer Produkti­
vität verstärken. Sie unterstreichen im übrigen die Notwendigkeit des 
Schritthaltens der beruflichen Aus- und Weiterbildung mit dem tech­
nologischen Wandel einerseits, jene des Masshaltens mit Lohnerhö­
hungen und Soziallasten, insbesondere der Lockerung starrer Index- 
Automatismen, anderseits.



Regelungen in der Privatwirtschaft, weit. Immerhin bleibt - wie bisher 
- zu definieren, wann, unter welchen Voraussetzungen und in welchem 
Ausmass die Teuerung ausgeglichen werden soll. Die eidgenössischen 
Räte werden sich der Signalwirkungen der Regelung für das Bundes­
personal auf den übrigen öffentlichen Sektor und die private Wirtschaft 
bewusst sein müssen. Sie sollten sich insbesondere auch nicht durch das 
«Argument» verunsichern lassen, der Bund müsse beim Teuerungsaus­
gleich grosszügig sein, weil er mit Reallohnerhöhungen zurückhalte. 
Wohl wurden die Ansätze der Lohnskala bisher real nur selten angeho­
ben. Doch gelangt der grösste Teil des Bundespersonals laufend in den 
Genuss «versteckter» Reallohnerhöhungen, sei es über ordentliche 
und ausserordentliche Dienstalterszulagen, Beförderungen ohne Funk­
tionsveränderung u. a. mehr. Es wäre deshalb bedauerlich, wenn unter 
dem Einfluss starrer staatlicher Teuerungsanpassungen die flexible 
Lohnpolitik im privaten Bereich immer mehr durch Indexbindungen 
erschwert würde, da diese weder den wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
und Möglichkeiten Rechnung tragen noch im Interesse der Arbeitneh­
mer liegen.

Zum «Unsinn von monumentalem Ausmass», wie sich die «Neue 
Zürcher Zeitung» einmal ausgedrückt hat, wird die Indexierung von 
Löhnen und Renten nicht zuletzt deshalb, weil ja auch indirekte 
Steuern in den Index der Konsumentenpreise eingehen. Das bedeutet, 
dass die Steuerzahler eine vom Staat erhobene Abgabe, die der Finan­
zierung öffentlicher Leistungen dient, oder vielleicht sogar eine Len­
kungsfunktion erfüllen sollte, über die an den Index gebundenen 
Lohnerhöhungen mit kleiner zeitlicher Verzögerung wieder zurücker­
stattet erhalten! Merkwürdigerweise wehren sich auch Fachleute dage­
gen, solche Abgaben aus dem Index der Konsumentenpreise auszu­
klammern, weil, wie sie sagen, ein Preisindex den vollen Preis der 
Ware anzeigen müsse. Sie verkennen, dass indirekte Steuern gar nicht 
Bestandteil des Marktpreises sind. Dieser dient lediglich als Bemes­
sungsgrundlage für die Steuer, die dann aus rein erhebungstechnischen 
Gründen mit dem Preis der Ware verschmilzt. Als beispielsweise die 
Warenumsatzsteuer noch offen überwälzt und entsprechend separat 
ausgewiesen wurde, war sie - ökonomisch richtig - nicht Bestandteil 
des Preises und ging nicht in den Index ein. Dieser Aspekt wird in einer 
neuen, im übrigen ausgezeichneten Abhandlung von Prof. Dr. 
Georges Fischer «Zur Problematik der Indexbindung: Fragwürdige 
Diktatur des Konsumentenpreisindexes?» («Aussenwirtschaft», Heft 
IV, 1986) ebenso vernachlässigt wie in den bisherigen Stellungnahmen 
des Bundesrates zu entsprechenden parlamentarischen Vorstössen. 
Und doch hängt es u. a. von der befriedigenden Lösung dieses Pro-
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blems ab, ob das Verursacherprinzip und die von sogenannten Len­
kungsabgaben erhofften Wirkungen, beispielsweise im Umweltschutz, 
überhaupt zum Tragen kommen.

Überspannter Kündigungsschutz
Bedauerlicherweise verstärken sich auch Tendenzen, flexible 

betriebliche und gesamtarbeitsvertragliche Regelungen im Verhältnis 
Arbeitgeber-Arbeitnehmer durch starre gesetzliche Ansprüche bzw. 
Vorschriften abzulösen. Ein aktuelles Beispiel ist die Verstärkung des 
Kündigungsschutzes, wie sie durch eine Volksinitiative des Christlich­
nationalen Gewerkschaftsbundes (CNG), in etwas milderer Form auch 
durch den Gegenvorschlag des Bundesrates, angestrebt wird. Von den 
Befürwortern wird u. a. darauf hingewiesen, unser Kündigungsschutz 
liege weit unter dem Standard anderer europäischer Länder. Hat aber 
unser bisheriges System den einzelnen Arbeitnehmer und die Wirt­
schaft als Ganzes gegenüber andern Ländern tatsächlich benachteiligt? 
Wohl kaum! Vielmehr erleichterten vertragliche Lösungen und die 
Beschränkung des Gesetzgebers auf minimale generelle Vorschriften 
die Bewältigung der konjunkturellen und strukturellen Herausforderun­
gen der letzten zehn Jahre. Und trotzdem schicken wir uns an, angebli­
chen Vorbildern nachzueifern, die gar keine sind. Wie sehr beispiels­
weise in der BRD die Gefahren eines zu weit getriebenen Kündigungs­
schutzes erkannt werden, zeigt eine Äusserung des sicher nicht arbeit­
nehmerfeindlichen Arbeitsministers Norbert Blüm:

«In Zeiten, wie der unsrigen, geht es nicht nur um das Risiko, 
entlassen zu werden; es geht auch um das Risiko, nicht wieder einge­
stellt zu werden. Und diese zweite Seite ist leider zu kurz gekommen in 
unserem Sozialrecht.»

Mit andern Worten gesagt: Je schwieriger es wird, jemanden zu 
entlassen, desto vorsichtiger wird man bei der Einstellung von Arbeits­
kräften, was gerade jugendliche, behinderte und ältere Stellensu­
chende am härtesten trifft. So erstaunt es eigentlich nicht, dass da und 
dort (so kürzlich sogar in Frankreich) der staatliche Kündigungsschutz 
wieder gelockert wird.



2.3 Protektionismus
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Allgemeines
In einem Referat vor der Gruppe Handel und Industrie der Bundes­

versammlung hat der Direktor des Bundesamtes für Aussenwirtschaft, 
Staatssekretär Sommaruga, am 4. Dezember 1984 u.a. folgendes aus­
geführt:

«Der freie Handel wird gegenwärtig insbesondere von drei Seiten in 
Frage gestellt: Erstens durch defensive Massnahmen für alte Industrien 
mit unbewältigten Strukturproblemen, Überkapazitäten und hoher 
Arbeitslosigkeit; zweitens durch offensive Beihilfen an flügellahme, 
wettbewerbsschwache Exportindustrien und drittens durch präventive 
industriepolitisch motivierte Marktsicherung für neu entstehende Indu­
strien.»

Damit hat er die drei wichtigsten «traditionellen» Formen des soge­
nannten Protektionismus knapp zusammengefasst. Wir kennen die 
verschiedenen Massnahmen, mit denen Politiker in vielen Industrielän­
dern versuchen, «den schmerzlichen Anpassungsprozess der Vergan­
genheit an die Zukunft abzuwenden» (so Pierre Borgeaud, der neue 
Präsident des Vororts des Schweizerischen Handels- und Industrie- 
Vereins). Sie reichen von Handelshemmnissen in dieser und jener 
Form über Exportsubventionen und andere Vergünstigungen für die 
einheimische Industrie bis hin zum forschungs- und industriepoliti­
schen Ehrgeiz, mit dem voreilig alarmierte Regierungen den Technolo­
giewettlauf gewinnen möchten, wie Staatssekretär Sommaruga im 
genannten Vortrag die «neue protektionistische Gefahr» beschrieben 
hat. Kein Wunder, dass auch in unserem Land der Wunsch laut wird, 
der Staat müsse die unserer Industrie aus dem Protektionismus anderer 
erwachsenden Wettbewerbsnachteile korrigieren und in dieser oder 
jener Form aktiv werden. Solche Stimmen verkennen indessen, dass 
trotz kurzfristiger Scheinerfolge alle Formen des Protektionismus 
strukturelle Anpassungen verzögern, den Tüchtigen bestrafen, anstek- 
kend wirken und langfristig volkswirtschaftlich und sozial so hohe 
Kosten verursachen, dass der Weg in die Sackgasse vorprogrammiert 
ist. Otto Graf Lambsdorff, der frühere deutsche Wirtschaftsminister, 
bezeichnet in der «Weltwoche» vom 1. Januar 1987 «die Neigung, sich 
in aussenwirtschaftlichen Protektionismus zu flüchten, um schmerz­
hafte interne Anpassungsmassnahmen zu vermeiden oder hinauszuzö­
gern», sogar als die zurzeit «gefährlichste Bedrohung für die Weltwirt­
schaft».



Die mutigen und kraftvollen Bemühungen unseres Bundesamtes für 
Aussenwirtschaft und des Bundesrates, auf dem internationalen Par­
kett für die Grundsätze des freien Handels und der Marktwirtschaft 
einzustehen und damit langfristig einen entscheidenden Wettbewerbsvor­
teil zu behaupten, verdienen Dank und Anerkennung. Sie halten sich 
an das Motto von Staatssekretär Sommaruga, «dass die stärkste unse­
rer Verhandlungswaffen die Glaubwürdigkeit in die liberale Ausgestal­
tung unserer eigenen langfristigen Aussenwirtschaftspolitik bleibt». 
Mit dieser Leitidee ist beispielsweise die im Versicherungsgedanken 
verwurzelte Exportrisikogarantie des Bundes, die ERG, durchaus ver­
einbar. Sie hilft Risiken tragen, die ausserhalb des unternehmerischen 
Einfluss- und Verantwortungsbereichs liegen. Den aus der Staatsrech­
nung ersichtlichen Ausgaben des Bundes stehen zudem Guthaben aus 
Schuldenkonsolidierungsabkommen gegenüber, die das effektive 
Engagement ganz spürbar reduzieren. Begründet waren indessen die 
Vorbehalte gegenüber der Innovationsrisikogarantie, der 1RG, die der 
Souverän im Herbst 1985 klar verworfen hat.

Wichtige Aufgaben in Ausbildung und Forschung
In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die grundsätzliche 

Frage nach den Aufgaben und Grenzen des Staates im Bereich Ausbil­
dung und Forschung. Ausbildung auf allen Stufen sowie Grundlagen­
forschung unter besonderer Berücksichtigung der Ingenieurwissen­
schaften gehören zu günstigen staatlichen Rahmenbedingungen, auf 
die auch die Wirtschaft Gewicht legt. Besonders herausgefordert ist 
der Schulratsbereich des Bundes mit den Eidgenössischen Technischen 
Hochschulen und ihren Annex-Anstalten. Nicht erst die Hayek-Studie 
hat aufgezeigt, dass mehr Flexibilität, einschliesslich der Konzentration 
der personellen Kräfte und finanziellen Mittel, nötig ist, um rasch und 
wirkungsvoll die neuen Herausforderungen zu bewältigen, d.h. um 
stets «auf der Höhe der Zeit» zu sein. Dazu bedarf es aber nicht nur 
eines neuen ETH-Gesetzes, u. a. zwecks Lockerung der starren beam­
tenrechtlichen «Pfründe» und «Fesseln» für Lehrer und Forscher. 
Noch wichtiger sind die Innovationsbereitschaft und Innovationskraft 
sowohl der Schulbehörden als auch des Lehrkörpers, verbunden mit 
dem Verzicht auf jegliches Prestigedenken. Wenn Professoren, 
Beamte oder Politiker beispielsweise den sogenannten Personalstopp 
zum Sündenbock für den angeblich verpassten Anschluss stempeln, so 
verkennen sie das Instrument der Personalplafonierung; sie verdecken 
ganz einfach ihr eigenes (Führungs-)Versagen.
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Grenzen staatlicher Innovationsförderung
Unverkennbar mehren sich nun aber unter dem Eindruck ausländi­

scher Aktivitäten und eines eigentlichen «Japan-Komplexes» auch in 
unserem Land Stimmen, die ein verstärktes direktes Engagement des 
Bundes zur Innovations- und Technologieförderung erwarten. Der 
Staat soll die unserer Industrie aus dem Protektionismus anderer 
erwachsenden Wettbewerbsnachteile korrigieren und mit finanziellen 
Beihilfen oder eigenen Förderungsprogrammen ebenfalls aktiv wer­
den. Ansätze für solche Massnahmen enthielt das erwähnte Projekt 
einer staatlichen Innovationsrisikogarantie. Aber auch mit den Kredi­
ten des Bundes zur Förderung der sogenannten praxisorientierten For­
schung wird - wenn wir einen strengen Massstab anlegen - die ord-
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Auch in der Forschung selber - zählen wir diese nun zur Grundla­
gen- oder zur sogenannten angewandten Forschung, wie sie auf Bun­
desebene vor allem vom Nationalfonds wahrgenommen wird - sind 
Schwerpunkte zu setzen. Dasselbe gilt dann für die Umsetzung von 
Forschungsergebnissen in konkrete Projekte. Schliesslich kann und soll 
der Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen zwischen For­
schungsstätten und Wirtschaft, der sogenannte Know-how-Transfer, 
weiter verbessert werden. Es bedarf hiezu keines «Scharniers» in Form 
einer im staatlichen Verwaltungsapparat integrierten Amtsstelle. Viel­
mehr lässt sich dieser Kontakt direkt, unbürokratisch und deshalb 
effizienter herstellen und ausbauen. Das Beispiel des von der Aargaui­
schen Industrie- und Handelskammer gemeinsam mit der Höheren 
Technischen Lehranstalt Brugg-Windisch aufgebauten sogenannten 
FITT-Programms ist eindrücklich und auch auf höherer Ebene 
anwendbar. Erfreulicherweise arbeiten bereits die Eidgenössische 
Technische Hochschule in Lausanne und neuerdings auch die Eidge­
nössische Technische Hochschule Zürich in dieser Richtung. Deren 
Stabsstelle Forschung und Wirtschaftskontakte nimmt drei Aufgaben 
wahr: Erstens soll sie als zentrale und klar erkennbare Eingangspforte 
bzw. Anlaufstelle an der ETHZ für wissenschaftliche Problemstellun­
gen aus der Praxis dienen. Zweitens will sie Dienstleistungen im 
Hinblick auf die Zusammenstellung von Projektbearbeitungsteams für 
gemeinsame Forschungsprogramme und Schwerpunkte, insbesondere 
bei disziplinenübergreifenden Projekten, erbringen, und drittens soll 
der Informationsfluss über wirtschaftlich nutzbare Forschungsergeb­
nisse an der ETHZ im Hinblick auf deren Valorisation über Patente 
oder Firmengründungen intensiviert werden (vgl. Informationsblatt 
des Vororts Nr. 11/1986).



nungspolitische Reizschwelle überschritten. Solche Kredite werden für 
Projekte gewährt, die von einem wissenschaftlichen Institut gemein­
sam mit einem privaten Unternehmen entwickelt werden, wobei sich 
das Unternehmen selber an den Kosten beteiligen muss. Obwohl der 
direkt Begünstigte ein nicht gewinnorientiertes Institut ist, bezweckt und 
verbilligt der Beitrag des Bundes die Lancierung und Vermarktung von 
Verfahren und Produkten. Indirekt begünstigt werden also gewinn­
orientierte Unternehmungen, die sich damit auch einen Wettbewerbs­
vorteil gegenüber inländischen Konkurrenten verschaffen. Diese 
Bevorzugung ist aus zwei weiteren Gründen fragwürdig. Einmal wer­
den mit dem Bewilligungs- und Kontrollverfahren die Verantwortungen 
zwischen den staatlichen Stellen und dem Unternehmer verwischt, und 
zudem werden die finanziellen Konsequenzen für den Bund unabseh­
bar. Es ist nämlich damit zu rechnen, dass die Zahl der Gesuchsteller 
wachsen wird, und zwar nicht deshalb, weil es alle nötig hätten, 
sondern weil keiner gegenüber dem andern der Dumme bleiben will. 
Schon mittelfristig fördert deshalb staatliches Zuckerbrot weniger die 
Innovationskraft der Wirtschaft als vielmehr die Karies des freien 
Unternehmertums. Prof. Dr. Erich Staudt, Vorsitzender des Vorstan­
des des Instituts für angewandte Innovationsförderung in Duisburg, 
tadelt in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» vom 17. September 
1983 «das schizophrene Verhalten vieler Unternehmer und Unterneh­
mensvertreter und deren Schwanken zwischen der Betonung hoher 
Eigenständigkeit in vielen Sonntagsreden, in guten Zeiten noch ver­
stärkt um das Imponiergehabe voller Auftragsbücher, und dem Ruf 
nach dem Staat, wenn es an irgendeiner Ecke kriselt, weil sich Beschaf­
fungsmärkte ändern, Absatzmärkte verschieben, der Wettbewerb ver­
schärft oder man mit dem selbst abgeschlossenen Tarifvertrag nicht 
mehr klar kommt».

Aufgrund solcher Erwägungen und Erfahrungen ist auch das Enga­
gement des Bundes an internationalen Forschungsprojekten differen­
ziert zu beurteilen. Gegenüber «marktfemeren Projekten» (C. Som­
maruga), wie Cost, Brite u.a., sind weniger Vorbehalte angezeigt als 
gegenüber Projekten mit stark kommerzieller Ausrichtung, wie etwa 
Eureka. Nach der Grundsatzerklärung von Hannover vom 6. Novem­
ber 1985 werden ausdrücklich die Forschungsinstitute einerseits, die 
Unternehmungen anderseits als Hauptakteure von Eureka genannt. 
Diese finanzieren das Projekt aus eigenen Mitteln oder unter Inan­
spruchnahme des Kapitalmarktes und nur «gegebenenfalls» unter Ein­
bezug öffentlicher Mittel. Daran sollten nicht nur unsere Unterneh­
mer, sondern auch der Bund denken, wenn es um die Beteiligung der 
Schweiz an Eureka geht. Neben rein forschungspolitischen müssen
14



dabei allerdings auch integrationspolitische Überlegungen mitspielen. 
Es ist nicht möglich, hier auf das komplexe und stets aktuellere 
Problem der Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Gemeinschaft 
(EG) näher einzugehen. Eine Standortbestimmung ist in Kreisen der 
Wirtschaft und der Bundesverwaltung im Gang. Fest steht, dass die 
EG innerlich und äusserlich wächst, dass einzelne EFTA-Mitglieder 
ihre Position überprüfen, und dass sich auch die Schweiz - bei voller 
Respektierung der gegen eine Vollmitgliedschaft in der EG seinerzeit 
geltend gemachten grundsätzlichen Einwände - dieser Notwendigkeit 
nicht verschliessen kann. Entscheidend wird sein, dass wir unsere 
universelle Handlungsfreiheit wahren und nutzen. Das setzt aber u.a. 
voraus, dass wir gerade in Forschung und Entwicklung den Anschluss 
auch an das nicht verpassen, was sich in der EG tut.

Die grundsätzliche Problematik des vor allem in der BRD bereits 
weit verbreiteten staatlichen Förderungsaktivismus hat E. Staudt wie 
folgt umschrieben:

«Euphorische Technokraten verkennen häufig, dass sich Innovatio­
nen in einer marktwirtschaftlichen Ordnung nicht deshalb durchsetzen, 
weil sie technisch machbar oder politisch erwünscht - und ich (d. V.) 
möchte ergänzen: mit staatlicher Hilfe finanzierbar - sind, sondern erst 
dann, wenn sie ökonomisch sinnvoll erscheinen. Die zum Strukturwan­
del führenden Entscheidungen vollziehen sich also im Mikrobereich 
auf Unternehmensebene... Einerseits bestimmt die Fähigkeit, Innova­
tionen ökonomisch umzusetzen, den Unternehmenserfolg, und ander­
seits erlaubt es erst die Analyse eben dieser betrieblichen Umsetzungs­
prozesse, Aussagen über die Konsequenzen von Innovationen und 
damit auch über die Art des damit vollzogenen Strukturwandels zu 
machen.»

Aufgrund seiner Erfahrungen schliesst Prof. Staudt nicht aus, dass 
der staatliche Förderungsaktivismus nicht die Folge unternehmeri­
schen Versagens ist, sondern umgekehrt, dass mangelnde private Inno­
vationsbereitschaft die Antwort auf staatliche Bevormundung darstellt, 
dass also «zunehmender technologischer Aktivismus immer mehr Inno­
vationsmüdigkeit erzeugt». Als besonders gefährlich erweist sich die 
Eigendynamik der verschiedenen Förderungsmassnahmen:

«Schon die Produktinnovation ist subventioniert. Soweit das nicht 
ausreicht, wird auch die Fertigungstechnik unterstützt und Unterneh­
mensführung durch Beratung ersetzt. ... So befindet man sich dann auf 
der zweiten Parkinsonschen Ebene. Nach Subventionswegweisern und 
Einrichtung von Beratungsstellen wird eine Beratung der Beratung 
erforderlich. Beratung und Transfer werden zur letzten Wachstums­
branche unserer Wirtschaft, und auch die Gralshüter der Marktwirt-
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schäft im Parlament sind sich nicht zu schade oder fühlen sich ange­
sichts des Angebotsdrucks gezwungen, als Subventionsbewirtschaf­
tungshelfer zu fungieren.»

Es ist deshalb dem Vorort des Schweizerischen Handels- und Indu­
strie-Vereins beizupflichten, der in seinem Jahresbericht 1985/86 her­
vorhebt, wichtig sei insbesondere «eine zielstrebige Politik mit klarer 
Zuweisung der Verantwortung sowie eine innovations- und wachs­
tumsfreundliche Atmosphäre, in der sich Kreativität, Einsatzwille und 
unternehmerische Leistung lohnen. Wahrscheinlich werden letztlich 
nicht jene Länder die Nase vorn haben, die alles auf einen staatlich 
organisierten F+E-Förderaktivismus setzen, sondern die, welche über 
die besten gesamtgesellschaftlichen Voraussetzungen für Ausbildung, 
Forschung und Innovation verfügen».

Sicher brauchen wir eine «schweizerische Technologiepolitik», wie 
sie z.B. Prof. H. Mey in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom LZ 
2. November 1986 eindrücklich postuliert und definiert. Doch dürfen 
wir nicht mit ihm bloss hoffen (Hoffnung enthält stets auch eine Brise 
Zweifel), sondern wir müssen es fertig bringen, «die vermehrt gefor­
derte Logik und Kohärenz schwergewichtig auf privatwirtschaftlichem 
Weg zu gewährleisten» und das staatliche Engagement in klar definier­
ten Grenzen zu halten. Wenn in der Schweiz die private Wirtschaft den 
grössten Teil der gesamten Aufwendungen für Forschung und Ent­
wicklung (F+E) aufbringt, und der Anteil des Staates kleiner ist als in 
andern Ländern, so vermag ich darin keinen Grund für einen Minder­
wertigkeitskomplex zu erkennen - im Gegenteil! Entscheidend ist, was 
insgesamt für diese Zwecke eingesetzt wird, wofür und wie effizient die 
Mittel verwendet werden. Bei allen Vorbehalten gegenüber Statistiken 
lässt sich doch feststellen, dass die Schweiz im internationalen Ver­
gleich bisher eine gute Position zu halten vermochte (Tabelle 7), und 
dass sowohl der Staat als auch die Wirtschaft zurzeit alle Anstrengun­
gen unternehmen, um unsern Platz in der Spitzengruppe nicht bloss zu 
behaupten, sondern noch zu verbessern.



3. Chancen

3.1 Für die Politik

Keine Systemveränderung
Prof. Carl Christian von Weizsäcker hat in einem vom Schweizeri­

schen Institut für Auslandforschung im Wintersemester 1983/84 veran­
stalteten Vortrag u. a. gesagt:

«Der Charme der schweizerischen Wirtschafts- und Sozialpolitik ist 
es, dass sie die Fehler, die im Ausland gemacht werden, erst mit einer 
Zeitverzögerung von 10 bis 15 Jahren nachmacht.»

Folgerichtig würde ich es als Chance für unsere Politik bezeichnen, 
wenn sie sich entschliessen könnte, künftig solche Fehler nicht mehr 
nachzuahmen, also weniger charmant, dafür um so vernünftiger zu 
sein. Konkret würde das heissen, dass wir uns weder bezüglich der 
Fiskalbelastung noch des Kündigungs- und Sozialschutzes, noch alter 
und neuer Formen des Protektionismus an ausländischen Vorbildern 
orientieren dürfen, sondern konsequenter als in den letzten Jahren an 
den bewährten Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft festhalten 
sollten. Die staatliche Regelungsdichte hat ein Ausmass angenommen, 
das der Eigenverantwortung und Risikobereitschaft abträglich ist und 
zudem administrative Umtriebe verursacht, die einerseits die staatliche 
Bürokratie weiter aufblähen und anderseits insbesondere für Klein- 
und Mittelbetriebe hohe Belastungen bedeuten. Es sei in diesem 
Zusammenhang auf die Studie des Vororts über «Die Belastung der 
Klein- und Mittelbetriebe durch staatliche Regelungen» vom Januar 
1986 verwiesen.

An der grundsätzlichen Forderung nach der Priorität von Eigenver­
antwortung und Wettbewerb ändern auch Signale nichts, die in letzter 
Zeit Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums und des technischen 
Fortschritts sichtbar werden liessen. Waldsterben, Tschernobyl und 
Schweizerhalle sind Alarmzeichen, die ernst genommen werden müs­
sen. Sie dürfen aber nicht als Freibrief für unnötige und unverhältnis­
mässige staatliche Interventionen missbraucht werden. So töricht es 
also wäre, sie zu verkennen, so bedauerlich ist es, dass verschiedene 
Gruppierungen sie dramatisieren und ideologisch verbrämte, untaugli­
che Rezepte anbieten. Sie - und mit ihnen ein Teil der Medien - 
verschliessen die Augen auch davor, dass nicht bloss ein Umdenken, 
sondern auch entsprechendes Handeln in vielen so verpönten «Chef­
etagen» bereits voll im Gang ist und weitergeht. Eiferern, die in diesem 
Zusammenhang nach Systemveränderung rufen, hat der St. Galier
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Ordinarius Prof. Dr. Christoph Binswanger zu bedenken gegeben, die 
Probleme würden sich nicht damit lösen lassen, dass wirtschaftliches 
Wachstum schlechthin in Frage gestellt, also gewissermassen das Kind 
mit dem Bad ausgeschüttet werde. Er fuhr fort:

«Auch der Ruf nach Ablösung des vermeintlich umweltfeindlichen 
marktwirtschaftlichen Systems durch eine angeblich umweltfreundliche 
staatssozialistische Ordnung ist trügerisch. Raubbau und Verschmut­
zung der Gewässer und der Luft sind auch in staatssozialistischen 
Ländern derart fortgeschritten, dass es unmöglich ist, in der Abschaf­
fung der Marktwirtschaft die Lösung des Problems zu suchen. Das 
Umweltproblem ist offensichtlich beiden Wirtschaftssystemen inhä­
rent.»

Mehr qualitatives Wachstum
Ansatzpunkte nicht für eine Kehrtwende, aber für neue Akzente 

unserer Wirtschaftspolitik, bietet der Anfang 1986 publizierte Bericht 
einer eidgenössischen Expertenkommission über «Qualitatives Wachs­
tum». An sich ist auch diese Forderung nicht neu. Es sei daran 
erinnert, dass bereits in den ersten 70er Jahren weder grüne noch rote 
Nationalräte in parlamentarischen Vorstössen die vermehrte Beach­
tung der Umweltproblematik gefordert und u.a. vom Bundesrat 
Bericht darüber verlangt haben, «welches Verhalten und allenfalls 
welche wirtschaftspolitischen Massnahmen geeignet sein könnten, die 
künftige Entwicklung vermehrt auf die von der Ökologie (d.h. der 
Lehre vom Lebenshaushalt der Natur) gesetzten Grenzen auszu­
richten».

Der erwähnte neue Bericht bietet nun so etwas wie einen umfassen­
den «Verhaltenskodex» für den einzelnen, die Unternehmungen und 
den Staat. Zwar wird vieles postuliert, das für wirtschaftliches Wachs­
tum generell nötig und auf weiten Strecken schon bisher (ohne dass es 
ausdrücklich als «qualitatives Wachstum» bezeichnet worden wäre) 
beachtet wurde. Ich beschränke mich hier auf die Frage, was über­
haupt unter qualitativem Wachstum zu verstehen sei.

Der Bericht umschreibt qualitatives Wachstum als «jede nachhaltige 
Zunahme der gesamtgesellschaftlichen und pro Kopf der Bevölkerung 
erreichten Lebensqualität, die mit geringerem oder zumindest nicht 
ansteigendem Einsatz an nicht vermehrbaren oder nicht regenerierba­
ren Ressourcen sowie abnehmenden oder zumindest nicht zunehmen­
den Umweltbelastungen erzielt wird».

An einer Tagung des Gottlieb-Duttweiler-Instituts in Rüschlikon am 
23. Juni 1986 hat der Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschafts-
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departementes, Bundesrat Kurt Furgler, diese Definition wie folgt 
ergänzt:

«Qualitatives Wachstum bedeutet weder Nullwachstum noch absolu­
ten Vorrang ökologischer Postulate. Vielmehr soll die Synthese zwi­
schen einer qualitativen Effizienzsteigerung und einer quantitativen 
Zunahme der Wertschöpfung in unserem dynamischen System der 
sozialen Marktwirtschaft angestrebt werden. Mit tendenziell abneh­
mendem Einsatz an materiellen Ressourcen bei grösstmöglicher Scho­
nung unserer Umwelt soll die gesellschaftliche und individuelle 
Lebensqualität gesteigert werden.

Ein vermehrt qualitativ ausgerichtetes Wachstum darf auch nicht in 
Widerspruch zum zentralen Parameter unserer Wirtschaftspolitik, d. h. 
zur Aufrechterhaltung und Steigerung der internationalen Konkur­
renzfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft, geraten. Qualitatives 
Wachstum muss vielmehr das systematische Bestreben verkörpern, 
vorhandenes und neues Wissen und Können bestmöglich umzusetzen.»

In diesen Definitionen kommt ein wesentliches Anliegen klar zum 
Ausdruck, nämlich die Schonung der Ressourcen und der Umwelt. 
Persönlich frage ich mich, ob mit dem Anliegen «Schonung der Res­
sourcen und der Umwelt» die erforderliche Stossrichtung nicht ausrei­
chend markiert wäre, und ob das sowohl in der Definition als auch im 
Bericht immer wieder genannte Ziel «Lebensqualität» nicht Illusionen 
weckt, verwirrt und unerfüllbare Forderungen auslöst. Ich erinnere 
daran, dass schon die bisherige Wirtschaftsentwicklung bzw. die impo­
sante Wohlstandssteigerung der letzten Jahrzehnte die Voraussetzun­
gen für mehr Lebensqualität im umfassenden Sinn des «subjektiven 
Wohlbefindens» (wie es der Bericht nennt) schrittweise verbessert hat. 
Wird «Lebensqualität» nun aber zur politischen Forderung, ja zum 
Ziel der Wirtschaftspolitik erhoben, so wäre eine generell anerkannte 
und messbare Definition unerlässlich. Hier stossen wir indessen ganz 
einfach an Grenzen, die zu überschreiten anmassend und eines freiheit­
lichen Staates unwürdig wäre. Wir müssten dann eine Kommission 
oder irgendeine Instanz als Schiedsrichterin darüber anerkennen, was 
subjektives Wohlbefinden sei und präge.

Solche Vorbehalte würden hinfällig, wenn wir in den Diskussionen 
über das qualitative Wachstum von der genannten bescheideneren 
Zielvorstellung ausgingen. Auch dann, also unter Vermeidung endloser 
Auseinandersetzungen über Begriff, Kriterien und Messbarkeit der 
sogenannten Lebensqualität und ohne Verankerung eines entsprechen­
den Rechtsanspruches, bleiben Spannungsfelder genug. Ich denke z. B. 
an die Widersprüche in den Diskussionen um die Kernenergie. Ein an 
sich tragischer, aber in verschiedener Hinsicht hochgespielter Unfall in
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Die Gunst der «schweizerischen Kleinwelt»
Trotz Gefahren und teils bedenklicher (politischer) Entwicklungs­

tendenzen verfügen wir in unserem Land über echte Chancen zur 
erfolgreichen Bewältigung der wirtschaftlichen und politischen Heraus­
forderungen, insbesondere zur Sicherung, nach Möglichkeit Mehrung 
des materiellen Wohlstandes. Eine für qualitatives Wachstum beson­
ders wichtige Chance verdient speziell erwähnt zu werden. Ich meine 
jene, die der bekannte Historiker Rudolf von Salis in einem seiner 
tiefschürfenden Aufsätze als die «schweizerische Kleinwelt» gerühmt 
hat. Merkmale dieser schweizerischen Kleinwelt sind dezentrale politi­
sche und wirtschaftliche Strukturen. Die starke Stellung der Gemeinden 
und Kantone im Bund sowie die dominierende Zahl der Klein- und 
Mittelbetriebe erschweren Machtmissbrauch und Bürokratie. Sie bie-
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einer russischen Anlage lässt die Kernenergie für viele Politiker und 
Medien zum Sündenbock werden. Plötzlich rufen sie, und zwar nicht 
etwa am Ort des Unfalls, sondern in einigen westlichen Industriestaa­
ten, nach Ausstieg - selbstverständlich wiederum zur Gewährleistung 
oder zur Rückgewinnung der «Lebensqualität»! Sie setzen sich zwar 
weiterhin für saubere Luft ein, lehnen aber die sauberste Energie ab. 
Sie wollen mit allen Mitteln den Verkehr von der Strasse auf die 
Schiene verlagern, kümmern sich aber wenig - oder bestenfalls mit 
untauglichen Rezepten - um die Sicherstellung der für den öffentlichen 
Verkehr erforderlichen Energie. Mit Tschernobyl sei eben eine neue 
Situation entstanden, wird gesagt. Wichtig sei die dort manifest gewor­
dene neuartige Umweltgefährdung durch Kernkraftwerke. Tschernobyl 
soll tatsächlich so etwas wie das «Waterloo der Kernenergie» (Michael 
Kohn) werden! Über tatsächliche und vermeintliche Gefahren dieser 
und anderer Energien, über taugliche und untaugliche Vergleiche 
zwischen Tschernobyl und unsere Kernkraftwerken, über Schadensur­
sachen und mögliche Verbesserungen usw. ist in den letzten Monaten 
viel geschrieben und gesprochen worden. Nach heutigem Wissensstand 
wiegen für mich die Nachteile und Gefahren der weiteren Nutzung der 
Kernenergie in unserm Land weniger schwer als jene eines Ausstiegs. 
Insbesondere gilt alles, was seinerzeit zugunsten der Kernenergie, auch 
zwecks Substitution von Erdöl und Kohle, richtig war, heute noch.

Zusammenfassend ist und bleibt also der Auftrag an die Wirtschafts­
politik klar: Es gilt - und zwar im grenzüberschreitenden Gesamtinter­
esse -, unter Berücksichtigung der aufgezeigten Belastungsgrenzen, 
unsere materiellen Wohlstand, als Voraussetzung besserer «Lebensqua­
lität», zu sichern und nach Möglichkeit zu mehren.



3.2 Für den Unternehmer
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Selbstverständlich kommt den Unternehmern und Managern eine 
Schlüsselstellung für unsere Behauptung im wirtschaftlichen Wettbe­
werb zu. Sie bleiben, oder werden mehr und mehr, die «Hauptakteure 
in der zunehmenden internationalen Verflechtung von Markt- und 
Unternehmensbeziehungen» (Silvio Borner). Drei Voraussetzungen 
für unternehmerische Erfolge scheinen mir entscheidend.

ten dem Bürger im Staat und dem Mitarbeiter im Betrieb ein über­
schaubares, menschenfreundliches Wirkungsfeld.

Dank Kreativität, Flexibilität, Marktnähe und einfachen Entschei­
dungsmechanismen haben Klein- und Mittelbetriebe immer wieder 
bewiesen, dass sie sich im wirtschaftlichen und technologischen Struk­
turwandel erfolgreich behaupten. Interessante Hinweise enthalten in 
diesem Zusammenhang u.a. ein «Bericht des Bundesrates über die 
Klein- und Mittelbetriebe» vom Oktober 1983 sowie der Schweizer 
Beitrag zum McKinsey Quarterly vom Herbst 1985 «Der Erfolg der 
mittelgrossen Firmen in den USA - und in der Schweiz?» Politisch ist 
der Föderalismus, wirtschaftlich die soziale Marktwirtschaft die der 
schweizerischen Kleinwelt entsprechende Staats- bzw. Wirtschaftsord­
nung. Die soziale Marktwirtschaft wiederum steht und fällt mit einer 
intakten Sozialpartnerschaft. Zwar könnte man in politischen Diskus­
sionen oft den Eindruck gewinnen, die Marktwirtschaft sei «zum 
grossen Sündenbock geworden, auf den sich bequem alles Unbehagen 
abladen lässt, nicht zuletzt das Unbehagen am Wohlstand, der dank 
der Marktwirtschaft überhaupt erst möglich geworden ist» (Egon 
Tuchtfeldt). Demgegenüber wird im Bericht der Expertenkommission 
über qualitatives Wachstum erfreulicherweise festgestellt:

«Eine positive Wechselwirkung zwischen der Qualität unserer sozia­
len Organisation und unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit, 
bzw. dem Zwang, sie aufrechtzuerhalten, war bis heute dafür verant­
wortlich, dass unser Land sich einer überdurchschnittlichen Lebens­
qualität rühmen darf.»

Auch in einem 1986 erschienenen (undatierten) Bericht des BIGA 
über den Industriestandort Schweiz lesen wir von den «vorzüglichen 
Lebens- und Wohnverhältnissen», die unser Land attraktiv machen.



Innovative Unternehmensführung

Erstens sollten wir uns davor hüten, nur jenen Unternehmer als 
innovativ zu qualifizieren, der modernste Technologien anwendet, 
Forschung und Entwicklung grossschreibt. Innovationsfreude und 
Innovationskraft müssen alle Bereiche der Unternehmensführung erfas­
sen bzw. prägen. Nur so beugen wir jener Gefahr vor, die in der io- 
Management-Zeitschrift Nr. 1/1986 als «institutionelle Sklerose» 
bezeichnet worden ist. Der Autor gibt seiner Überzeugung Ausdruck, 
dass der langfristige Wiederaufschwung der Wirtschaft in den Indu­
strieländern - und das gilt zweifellos auch für die Behauptung der 
Schweizer Industrie im internationalen Wettbewerb - nicht über tech­
nische Innovationen allein zu erreichen sei. Vielmehr würden institu­
tionelle Verkrustungen im Staat, in Verbänden und in Unternehmun­
gen den Weg zum Erfolg erschweren oder verunmöglichen. Letztlich 
empfinde ich Innovation als Ausdruck und Ergebnis einer bestimmten 
Philosophie, die sich insbesondere durch drei Merkmale auszeichnet. 
Als erstes Merkmal nennt Heinz Fehlmann (vgl. vfu-Bulletin Nr. 134 
vom Dezember 1984) die «schwebende Aufmerksamkeit». Wir müssen 
immer «auf Empfang sein, um den für Neuerungen notwendigen 
Dialog mit der Natur, der Umwelt und den Mitmenschen zu führen». 
Voraussetzungen für einen echten Dialog wiederum sind die Fähigkeit, 
ohne vorgefasste Meinung hören zu können, die Bereitschaft, sich 
selber und alles in Frage zu stellen, kritisch auf Andersartiges und 
Andersdenkende einzugehen. Zweites Merkmal ist die Konzentration 
der Kräfte, und zwar insbesondere auf jene Bereiche, in denen unsere 
Handlungsfreiheit noch intakt ist. Die Gefahr liegt nahe, die Ursachen 
eines Innovationsdefizits nur auf äussere Einflüsse und schlechte 
Umweltbedingungen irgendwelcher Art zurückzuführen. Solche 
Hemmnisse mögen hart sein, können indessen nicht darüber hinweg­
täuschen, dass viele Probleme gewissermassen hausgemacht sind. Deren 
Lösung ist unsere Aufgabe als Unternehmer, die uns zwar niemand 
abnehmen kann, bei der wir uns aber mit Vorteil des Wortes erinnern:

«Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht 
ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die 
Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden.»

Eng mit dem zweiten hängt das dritte Merkmal zusammen, nämlich 
unser Engagement zur Läuterung und Stärkung unserer freiheitlichen 
Staats- und Wirtschaftsordnung. Als Bürger sind wir aufgerufen, gün­
stige staatliche Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Als Unterneh­
mer sind wir aufgerufen, unsere Verantwortung umfassend, d.h. 
gegenüber Kapitalgebern, Arbeitnehmern und einer weiteren Umwelt 
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Konsolidierung als Voraussetzung für Vorwärtsstrategien
Zweitens sind wir oft versucht, uns durch das kurzfristige Auf und 

Ab verschiedener Konjunkturindikatoren (auf Zehntelspunkte genau 
berechnete und prognostizierte Ausschläge des Bruttoinlandprodukts, 
der Inflation, der Arbeitslosigkeit!) leiten zu lassen, anstatt uns an der 
wirtschaftlichen «Grosswetterlage» zu orientieren. Das führt dann leicht 
dazu, dass wir allzusehr auf kurzfristige Erfolge bedacht sind, anstatt 
uns von langfristigen Überlegungen leiten zu lassen. Weil innere Stärke 
wichtiger ist als äussere Grösse, gebietet die heutige wirtschaftliche 
Grosswetterlage nach wie vor, dass der Konsolidierung, d.h. der 
Festigung des aus den letzten Rezessionen vielfach noch angeschlage­
nen finanziellen Fundaments oberste Priorität eingeräumt wird. Ein 
gefestigtes finanzielles Fundament, eine intakte personelle und organi­
satorische Infrastruktur sowie der angemessene Einbezug umweltpoli­
tischer Überlegungen in sogenannte Vorwärtsstrategien sind unerlässli­
che Voraussetzungen für langfristigen Erfolg. Zu Recht hat Dr. Ste­
phan Schmidheiny kürzlich darauf hingewiesen, dass wir Rezession 
und Krise weder planen können noch sollen:

«Aber wir können und müssen in den fetten Jahren Vorsorge treffen
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wahrzunehmen und die hiezu erforderlichen Spielregeln (Gentleman’s 
Agreements, Vereinbarungen, Verträge usw.) einzuhalten. Was der 
Präsident des Verwaltungsrates, Dr. Robert Holzach, an der General­
versammlung der Schweizerischen Bankgesellschaft am 18. April 1985 
über expansive Management-Ziele gesagt hat, war zwar an die Adresse 
von Bankiers gerichtet, verdient aber unser aller Beachtung:

«Soweit Neulinge sich als Bankiers und Bankiers sich als Novizen in 
bankenfremden Gefilden umtun, sind die Ergebnisse abzuwarten. Aus 
meiner Skepsis mache ich keinen Hehl. Aber auch wenn im amerikani­
schen und im englischen Bankensystem bisher gültige geographische 
und spezialisierungsbezogene Grenzen abgebaut werden, bringen sol­
che oder ähnliche Liberalisierungen wiederum mit neuen Chancen 
neue Risiken... Wer in diesen Versuchungen die historische Bewäh­
rung hinter sich hat, kennt und befolgt die unerlässlichen Spielregeln. 
Der Weg zum exponierten Risiko und zum unverzeihlichen Fehltritt 
wäre allerdings selbst in etablierten Instituten vor gezeichnet, wenn 
man zuliesse, dass der Bankier zum blossen Businessgetter degene­
riert.»

Seien wir als Industrielle auf der Hut vor allfälligen Bank-Business- 
gettern, und hüten wir uns alle davor, selber zu Businessgettern zu 
degenerieren!



24

für die mageren Jahre, wenn wir diese einigermassen heil und unver­
sehrt überstehen wollen. Diese Vorsorge beginnt mit dem Masshalten 
in der Extrapolation von Wachstumstrends. Zur Vorsorge gehört 
weiter, dass auch in guten Zeiten alle möglichen Anstrengungen zur 
Steigerung von Produktivität und Effizienz unternommen werden.»

Mut zu Eigenverantwortung und Zuversicht
Drittens schliesslich möchte ich unsern Unternehmern wieder mehr 

Zuversicht, mehr Glaube an sich selbst, mehr Stolz auf und mehr Kraft 
zu Eigenständigkeit wünschen. Wir sollten uns - wie es Prof. Dr. 
Walter Winkler, Direktor der HTL Brugg-Windisch, einmal ausge­
drückt hat — «vom Gedankengut der heutigen Pessimisten und 
Schwarzseher, die sich als Hüter des Weltgewissens aufspielen, uns 
laufend die Hoffnungslosigkeit unserer Zukunft vor Augen halten und 
den Weltuntergang als Folge der technischen Entwicklung prognosti­
zieren, gründlich befreien. ... Wenn wir von unserer Jugend erwarten 
wollen, dass diese die Zukunftsaufgaben mit Freude, Begeisterung und 
Einsatz zum Wohle von uns allen anpackt und löst, dann müssen wir 
endlich aufhören, den Unfug zu glauben, der über die guten alten 
Zeiten und das Leben der Menschen vor der bösen Industrialisierung 
erzählt wird. Diese Zeiten waren alles andere als gut.»

Wer sich als Politiker im Parlament für Respekt vor unsern ord­
nungspolitischen Grundsätzen einsetzt, riskiert vorerst, von den staatli­
chen Machern in allen politischen Lagern mitleidig belächelt zu wer­
den. Das ist zwar bedauerlich, stört mich aber nicht. Schlimmer wird es 
dann, wenn diese staatlichen Macher mit Beispielen belegen, wie 
Unternehmer sie bedrängen, aktiver zu werden, wie sie vom Bund 
Schutz und finanzielle Hilfe fordern, und zwar eben auch für die 
Lösung von Problemen, die in ihrem eigenen Einfluss- und Verantwor­
tungsbereich liegen, und für die sie allein geradestehen sollten. Noch 
dürften solche Zeichen des Zerfalls Ausnahmen sein. Mögen sie es 
bleiben!




